
Mitgliedsantrag
Nach Kenntnisnahme der Satzung erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt  in den
Förderverein Kirchenmusik Lensahn e.V. zum ______________

Mitgliedsbeiträge
Gruppe jährlicher

Beitrag
Ihre Beitragszahlung

(bitte ankreuzen)

Erwachsene 6,00 €

Jugendliche 5,00 €

Familienbeitrag (Familie ab 2 Personen) 12,00 €

Firmen, Vereine, Verbände 18,00 €

Freiwilliger höherer Beitrag €

Persönliche Angaben
Name, Vorname/ 
Firma/ Institution

Geburtsdatum

Anschrift

Telefonisch erreichbar

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich bis auf Widerruf den Förderverein Kirchenmusik Lensahn e.V., die von 
mir/ uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit (jeweils am 01.03.) zu Lasten meines/ unseres 
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/ unser  Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Bankverbindung
Geldinstitut BLZ Kto.

Es wird eine Spendenbescheinigung gewünscht (erhältlich jeweils im Januar des Folgejahres 
im Kirchenbüro)

Datum, Unterschrift (bei Jugendlichen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

bitte senden an: Bankverbindungen
Stefan von der Trenck (1.Vorsitzender) Sparkasse Ostholstein 
Fliederweg 10b (BLZ 21352240) Kto. 34003707
23738 Lensahn Volksbank OH Nord e.G.
Tel. 04363 - 901134 (BLZ 21390008) Kto 478067

Satzung
§1 Name und Sitz
1.Der Verein führt den Namen Förderverein Kirchenmusik Lensahn
2. Er führt nach Eintragung in das Vereinsregister den Namenszusatz
„eingetragener Verein“ in der abgekürzten Form „e.V.“
3. Der Verein hat seinen Sitz in 23738 Lensahn.
§ 2
Der Verein verfolgt kirchliche Zwecke durch ideelle und finanzielle 
Förderung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit dem Sitz in Lensahn. Dieser Satzungszweck wird verwirklicht 
durch das Sammeln von Spenden, Erhebung von Mitgliedsbeiträgen sowie 
durch sonstige geeignete Maßnahmen. Etwaige Gewinne dürfen nur für den 
satzungsgemäßen Zweck verwendet werden. Die Mitglieder dürfen keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Der Verein darf 
keine Person durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfallen 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde, Körperschaft des öffentlichen Rechts in Lensahn, die es 
unmittelbar und ausschließlich für kirchliche Zwecke verwendet.
§ 3 Vereinstätigkeit
Der Verein erfüllt seine Aufgabe durch finanzielle Unterstützung der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde, Körperschaft des öffentlichen Rechts in Lensahn.
§ 4 Eintragung in das Vereinsregister
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
§ 5 Eintritt der Mitglieder
1. Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige natürliche Person 
werden.
2. Ein nicht rechtsfähiger Verein wird nicht als Mitglied aufgenommen.
3. Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein.
4. Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen.
5. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Eintritt wird mit 
Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam.
6. Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar.
7. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.
§ 6 Austritt der Mitglieder
1. Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt.
2. Der Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen nur 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres zulässig.
3. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Zur Einhaltung der 
Kündigungsfrist (Ziffer 2.) ist rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an 
ein Mitglied des Vorstands erforderlich.
§ 7 Ausschluss der Mitglieder
1. Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss.
2. Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig.
3. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstands die 
Mitgliederversammlung.
4. Der Vorstand hat seinen Antrag dem auszuschließenden Mitglied 
mindestens 2 Wochen vor der Versammlung mitzuteilen.
5. Eine schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitgliedes ist in der über 
den Ausschluss entscheidenden Versammlung zu verlesen.
6. Der Ausschluss eines Mitgliedes wird sofort mit der Beschlussfassung 
wirksam.
7. Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei Beschlussfassung nicht 
anwesend war, durch den Vorstand unverzüglich eingeschrieben bekannt 
gemacht werden.
§ 8 Streichung der Mitgliedschaft
1. Ein Mitglied scheidet außerdem mit Streichung der Mitgliedschaft aus 
dem Verein aus.
2. Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn das Mitglied mit zwei 
fortlaufenden Jahresbeiträgen im Rückstand ist und diesen Beitrag auch 
nach schriftlicher Mahnung des Vorstands nicht innerhalb von 3 Monaten 
von der Absendung der Mahnung an voll entrichtet. Die Mahnung muss mit 
eingeschriebenem Brief an die letzte dem Verein bekannte Anschrift des 
Mitglieds gerichtet sein.
3. In der Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung der 
Mitgliedschaft hingewiesen werden.
4. Die Mahnung ist auch wirksam, wenn die Sendung als „unzustellbar“ 
zurückkommt.
5. Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt durch Beschluss des Vorstands, 
der dem betroffenen Mitglied nicht bekannt gemacht wird.
§ 9 Mitgliedsbeitrag
1. Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten.
2. Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung.
3. Der Beitrag ist jährlich im Voraus zu zahlen und für den Eintrittsmonat 
voll zu entrichten.
4. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.

§ 10 Organe des Vereins sind:
a) Der Vorstand (§ 11 und 12 der Satzung); b) die Mitgliederversammlung 
(§§ 13-17 der Satzung)
§ 11 Vorstand
1. Der Vorstand (§ 26 BGB) besteht aus dem 1.Vorsitzenden, dem 
Schriftführer und dem Kassierer.
2. Ein Vorstandsmitglied vertritt den Verein.
3. Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von 2 Jahren bestellt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Bestellung 
des nächsten Vorstands im Amt.
4. Das Amt eines Mitglieds des Vorstandes endet mit seinem Ausscheiden 
aus dem Verein.
5. Verschiedene Vorstandsmitglieder können nicht in einer Person vereinigt 
werden.
§ 12 Beschränkung der Vertretungsmacht des Vorstands
Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der 
Weise beschränkt (§ 26 Abs. 2 Satz 2 BGB), dass zur Aufnahme eines 
Kredits von mehr als 1000,00 € (i. E. eintausend Euro) die Zustimmung der 
Mitgliederversammlung erforderlich ist.
§ 13 Berufung der Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist zu berufen a) wenn es das Interesse des 
Vereins erfordert, jedoch mindestens b) jährlich einmal, möglichst in den 
ersten drei Monaten des Kalenderjahres c) bei Ausscheiden eines Mitglieds 
des Vorstandes binnen drei Monaten
2. in dem Jahr, in dem keine Vorstandswahl stattfindet, hat der Vorstand der 
nach Abs. 1b) zu berufenden Versammlung, einen Jahresbericht und eine 
Jahresabrechnung vorzulegen und die Versammlung über die Entlastung des 
Vorstands Beschluss zu fassen.
3. Bzgl. der Einberufung einer Mitgliederversammlung auf Verlangen einer 
Minderheit gelten die Bestimmungen gem. § 37 Abs. 1 BGB.
§ 14 Form der Berufung
1. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung 
einer Frist von 2 Wochen einzuberufen.
2. Die Berufung der Versammlung muss den Gegenstand der 
Beschlussfassung (= die Tagesordnung) bezeichnen.
3. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der Einladung an die letzte 
bekannte Mitgliederanschrift.
§ 15 Beschlussfähigkeit
1. Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung.
2. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist die 
Anwesenheit von 2/3 der Vereinsmitglieder erforderlich.
3. Ist eine Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins einberufene 
Mitgliederversammlung nach Ziffer 2. nicht beschlussfähig, so ist vor 
Ablauf von 4 Wochen seit dem Versammlungstag eine weitere 
Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Die 
weitere Versammlung darf frühestens 2 Monate nach der ersten 
Versammlung stattfinden, hat aber jedenfalls spätestens 4 Monate nach 
diesem Zeitpunkt zu erfolgen.
4. Der Einladung zu der weiteren Versammlung hat ein Hinweis auf die 
erleichterte Beschlussfähigkeit (Abs. 5.) zu enthalten.
5. Die neuerliche Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig.
§ 16 Beschlussfassung
1. Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens 5 der 
Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen.
2. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen 
Mitglieder.
3. Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung erhält, ist eine 
Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglieder erforderlich.
4. Zur Änderung des Zwecks des Vereins (§ 2 der Satzung) ist die 
Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht 
erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.
5. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist eine 
Mehrheit von 4/5 der erschienenen Mitglieder erforderlich.
§ 17 Beurkundung der Vereinsbeschlüsse
1. Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift 
aufzunehmen.
2. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden der Versammlung zu 
unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der 
letzte Versammlungsleiter die gesamte Niederschrift.
3. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.
§ 18 Auflösung des Vereins
1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung (vgl. § 16 
Abs. 5. der Satzung) aufgelöst werden.
2. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand (§11 der Satzung).  

            23738 Lensahn, 18.11.2004
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